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RS OGH 1951/10/31 3Ob623/51
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.10.1951

Norm

EO §47 Abs1

Rechtssatz

Wenn die in Exekution gezogenen Gegenstände beim Verp ichteten nicht vorgefunden wurden, hat der Verp ichtete

den Offenbarungseid zu leisten, auch wenn er bereits angegeben hat, wo sich die Gegenstände befinden.

Entscheidungstexte

3 Ob 623/51

Entscheidungstext OGH 31.10.1951 3 Ob 623/51

SZ 24/295
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